
Vertrag zur Regelung aus Krieg und 
Besatzung entstandener Fragen 
(„Überleitungsvertrag“) 

 
(in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten 

Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik 

Deutschland geänderten Fassung) 

Amtlicher Text, BGBl. 1955 11 5.405. 

 

(Die ursprüngliche Fassung des Vertrags zur Regelung aus Krieg und Besatzung 

entstandener Fragen vom 26.5.1952 (BGBI. 1954 II 5.157) ist nicht in Kraft getreten.) 

 
 

Die Bundesrepublik Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika, das 

Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland und die 

Französische Republik sind wie folgt übereingekommen: 

 

 

Erster Teil ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 

Artikel 2 

 

(1) Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, 

gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder 

auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, 

sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne 

Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen 

Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. Diese Rechte 

und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen 

gesetzgeberischen, gerichtlichen und Verwaltungsmaßnahmen wie 

gleichartige nach innerstaatlichem deutschem Recht begründete oder 

festgestellte Rechte und Verpflichtungen. 


